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VERBESSERT: Gewerbe-Haftpflicht
Mit classic- und comfort-Schutz mehr Individualität und bessere Leistungen.
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Berufs- & Betriebshaftpflicht – die wichtigste  
Versicherung für Ihre gewerblichen Kunden!

Erfahren Sie kurz und knapp, was wir an unseren Haftpflicht-Tarifen für bestimmte 
Zielgruppen verbessert haben. Erstklassiger Service natürlich inklusive.

Diese betrieblichen Haftpflicht- 
Tarife wurden verbessert
n  Tarif 1 – Handel & Handwerk

n  Tarif 4 – Gaststätten & Beherbergungsbetriebe

n  Tarif 6 – Bauhandwerk & Bauhauptgewerbe

Folgende Leistungen gelten für alle verbesserten Tarife. 
Die zielgruppenspezifischen Leistungen werden bei den jeweiligen Tarifen erläutert.

NEU: classic- und comfort-Schutz
Eine Unterscheidung zwischen classic- und comfort-Schutz, die es im Bautarif schon gab, gibt es nun auch für  
Handel & Handwerk sowie Gaststätten & Beherbergungsbetriebe! Damit finden Sie für Ihre Kunden den passenden Schutz!

n  »classic« für eher preissensible Kunden
n  »comfort« ist das »Rundum-sorglos-Paket«

classic comfort

Abweichungen von den Verbandsbedingungen Abweichungen von den Verbandsbedingungen

Update-Garantie (Innovationsklausel)

Besitzstandsgarantie

Summen- und Konditionendifferenzdeckung (DIL/DIC)

Update-Garantie (Innovationsklausel) bis 250.000 €

–

–

Best-Leistungsgarantie (Marktinnovationen) bis 500.000 €–

Immer automatisch mitversichert
n  AGG-Deckung: 

Haftpflichtschutz bei Verstößen gegen das Allgemeine  
Gleichbehandlungsgesetz bis 3 Mio. € ohne SB. 
Zu den Leistungen der AGG-Deckung zählen: 
n  Haftpflicht für Verstöße gegen das Allgemeine Gleich- 

behandlungsgesetz
n  Mitversichert sind Mitglieder der Geschäftsführung oder  

des Vorstandes des Versicherungsnehmers oder seine  
leitenden Angestellten. Auf Mitglieder des Aufsichtsrates 
erstreckt sich der Versicherungsschutz ebenfalls.

n  Ebenfalls abgesichert sind Tochtergesellschaften des  
Versicherungsnehmers, soweit sie ihren Firmensitz in 
Deutschland haben.

n  Inkl. Rückwärtsdeckung für vorvertragliche Benachteili-
gungen bis 1 Jahr vor Vertragsbeginn

n  Nachmeldefrist 3 Jahre für Anspruchserhebungen nach 
Vertragsbeendigung

Optional: Privathaftpflicht

Die Privathaftpflicht-Versicherung können Sie als Ergänzungs-
baustein optional mitversichern. Folgende Risiken werden  
bei Ihren Kunden damit beispielsweise abgesichert:
n  Gewässerschaden-Anlagenrisiko für einen selbst genutzten 

Heizöltank und/oder einen selbst genutzten oberirdischen 
Gastank

n  Schäden durch elektronischen Datenaustausch/Internet- 
nutzung

Rechenbeispiel Maximierung bei  
5 Mio. € Versicherungssumme:
Pro Schaden zahlt die ALTE LEIPZIGER max. 5 Mio. €,  
für alle Schäden eines (Versicherungs-)Jahres jedoch  
maximal 15 Mio. €.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen 

zielgruppenspezifische Einschlüsse, 

die die Betriebshaftpflicht für Ihre 

Kunden passend machen.

n  Ökoschutz-Basisversicherung: 
Schützt vor Inanspruchnahmen der gesetzlichen Haftung 
gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) zur Vermeidung  
und Sanierung von Umweltschäden bis 1 Mio. € 

n  Umwelthaftpflichtversicherung:  
Versichert die Inanspruchnahme wegen Folgeschäden von 
Umwelteinwirkungen, denn Unternehmer haften nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem Umwelthaftungs-
gesetz (UmwHG) für Schäden durch Umwelteinwirkungen,  
die von ihren Anlagen ausgehen.

Versicherungssummen:  
4 Möglichkeiten
Diese gelten immer pauschal für Personen-, Sach- und  
Vermögensschäden, und das sogar 3-fach maximiert.

n  3 Mio. €
n  5 Mio. €
n  7,5 Mio. €
n  10 Mio. €

Bei einigen Berufen, wie Friseur, 

Kosmetiker oder Lehrer, ist die  

Privathaftpflicht bereits prämien-

frei mitversichert.
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Handel & Handwerk: Haftpflicht-Tarif 1

Highlights im classic-Schutz
n  Aus- und Einbaukosten beim Verbrauchsgüterkauf als auch 

nach aktueller Gesetzeslage für die verschuldensunabhängige 
Händlerhaftung nach § 439 BGB Abs. 3 (also B2C als auch 
B2B) bis 1 Mio. € (Beispiele dazu finden Sie auf der nächsten 
Doppelseite)

n  Mietsachschäden an gemieteten Gebäuden/Räumen bis  
1 Mio. € in »classic«. Erweiterter Strafrechtsschutz bis zur  
Versicherungssumme

n  Mietsachschäden an beweglichen Sachen bis 300.000 € 

 

n  Mitversicherung von Folgeschäden bei Schlüsselverlust

n  Mitversicherung von Photovoltaikanlagen auf dem eigenen 
Betriebsgrundstück ohne Leistungsbeschränkung bis 300.000 €

n  Nachhaftung für 10 Jahre

n  WHG-Lageranlagen: Für Heizöl, Benzin, Dieseltanks gilt eine 
pauschale prämienfreie Mitversicherung von 15.000 Liter je 
Betriebsstätte im Rahmen der Umwelthaftpflicht-/Umwelt-
schadenversicherung.

Unter Handelsbetrieben verstehen wir beispielsweise Lebensmittelhandel,  
Blumenhandel, Bekleidungsgeschäfte. Handwerksbetriebe sind zum Beispiel  
Bäckereien, Metzgereien, Kosmetiker.

Definition WHG-Anlage

Dies sind nach dem Wasserhaushaltsgesetz »Anlagen zum 
Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefähr-
dender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wasserge-
fährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
und im Bereich öffentlicher Einrichtungen«.

Mit unserem Tarif 1 decken wir 

den größten Teil der gewerblichen 

Betriebe ab. Spezielle Risiken kön-

nen teilweise per Prämienaufschlag 

zusätzlich abgesichert werden.

Highlights im comfort-Schutz 
Ergänzend zum classic-Schutz!

n  Aus- und Einbaukosten beim Verbrauchsgüterkauf als auch 
nach aktueller Gesetzeslage für die verschuldensunabhängige 
Händlerhaftung nach § 439 BGB Abs. 3 (also B2C als auch 
B2B) bis 3 Mio. € 

n   Versicherungssumme auch für Deckungserweiterungen  
ohne Sublimit bis 3 Mio. € pauschal für P/S/V-Schäden

n  Vereinfachte SB-Regelung von 500 € für abschließend  
benannte Deckungsinhalte

n  Schlüsselschäden bis 3 Mio. € 

n  Mitversicherung von Obhutsschäden  

n  Mitversicherung der Versehensklausel

                         Der Versicherungsnehmer mietet sich 
zu Dokumentationszwecken seiner einzelnen Arbeits-
schritte eine teure Videokamera. Versehentlich lässt  
er diese fallen, wodurch sie beschädigt wird.

                         Auftraggeber übergibt unserem  
Versicherungsnehmer ein teures technisches 
Gerät. Dieses fällt ihm bei der Lagerung oder  
dem Transport auf seinem Betriebsgrundstück  
hin und ist dadurch beschädigt.

Beispiel

Beispiel

Lebensmittelhandel 

Ihr Kunde verkauft versehentlich alte Eier. 
Der Käufer bekommt eine Salmonellenver-
giftung.

Manikür- und Pedikürbetrieb 

Während der Maniküre rutscht die Mitarbeiterin 
ab und verletzt das Nagelbett einer Kundin.

Blumenhandel 

Beim Beladen beschädigt ein Mitarbeiter 
das Fahrzeug eines Kunden.

Kosmetiker

Ein Kunde reagiert auf eine Gesichtsmaske 
allergisch und fordert Schadenersatz.

Schadenbeispiele
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Beispiel Handwerker-Haftung B2B

Der Haftungsfall Die Lösung

ALTE LEIPZIGER ersetzt den Schaden des Versicherungs-
nehmers nach Prüfung der Deckungs- und Haftungsfrage 
im Rahmen und Umfang der Haftpflichtpolice und prüft 
Regressmöglichkeiten.

Unser Versicherungsnehmer ist Sanitärinstallateur und 
soll bei seinem Kunden einen Whirlpool einbauen. Diesen 
Whirlpool kauft der Sanitärinstallateur bei einem Groß-
händler und baut ihn beim Kunden ein.

Die Situation

n  Als der Kunde den neuen Whirlpool in Gebrauch nimmt, 
funktioniert das Düsensystem nicht.

n  Daraufhin fordert der Kunde unseren Versicherungsnehmer 
auf, den Fehler zu beheben.

n  Der Sanitärinstallateur muss dafür den Whirlpool ausbauen 
und einen fehlerfreien Whirlpool einbauen.

n  Unser Versicherungsnehmer ist für den von ihm besorgten 
Whirlpool auch zum verschuldensunabhängigen Ersatz 
der Austauschkosten verpflichtet (§ 635 Abs. 2 BGB ). 

n  Nach alter Gesetzeslage konnte er den Großhändler 
für die Austauschkosten nur im Verschuldensfalle in 
Regress nehmen.

n  Nach aktueller Gesetzeslage haftet der Großhändler 
nun auch ohne Verschulden für die Austauschkosten. 
Daher ist ein Regress gegen den Großhändler grund-
sätzlich möglich und der Handwerker bleibt nicht mehr 
auf den Kosten für den Aus- und (Wieder-)Einbau sitzen

Beispiel Händler-Haftung B2B

Beispiel Händler-Haftung B2C

Der Haftungsfall Die Lösung

ALTE LEIPZIGER ersetzt den Schaden des Versicherungs-
nehmers nach Prüfung der Deckungs- und Haftungsfrage 
im Rahmen und Umfang der Haftpflichtpolice.

Der Versicherungsnehmer ist Händler für Baumarktartikel.

Die Situation

n  Ein Kunde (Verbraucher) kaufte Parkett bei unserem  
Versicherungsnehmer.

n  Nachdem das Parkett verlegt wurde, fällt dem Kunden  
auf, dass das Parkett Schleifspuren aufweist, die sich nicht 
mehr entfernen lassen.

n  Wegen Mangelhaftigkeit des Parketts verlangt der 
Kunde vom Händler sowohl den Ausbau als auch den 
Einbau mangelfreien Parketts.

Der Haftungsfall Die Lösung

ALTE LEIPZIGER ersetzt den Schaden des Versicherungs-
nehmers nach Prüfung der Deckungs- und Haftungsfrage 
im Rahmen und Umfang der Haftpflichtpolice und prüft 
Regressmöglichkeiten.

Unser Versicherungsnehmer ist Großhändler von LED-
Leuchten, die er aus China importiert. Der Weiterverkauf 
erfolgt in Deutschland an diverse Unternehmen. 

Die Situation

n  Unser Versicherungsnehmer liefert LED-Leuchten an  
einen Handwerker.

n  Der Handwerker baut die LED-Leuchten in einem Auto- 
haus ein. 

n  Die LED-Leuchten sind fehlerhaft und müssen von dem 
Handwerker ausgetauscht werden.

n  Der Handwerker fordert Regress von unserem Versiche-
rungsnehmer als Großhändler.

n  Vorherige Regelung: Der Versicherungsnehmer ist für  
die von ihm verkauften LED-Leuchten als Lieferant nur  
bei eigenem Verschulden für die Aus- und Einbaukosten 
haftbar. Auch nach dem Produkthaftungsgesetz besteht hier-
für seitens des Versicherungsnehmers als Quasihersteller  
keine Haftung, da es sich hierbei nicht um einen Personen- 
oder Sachschaden handelt.

n  Nach aktueller Gesetzeslage haftet der Versicherungs-
nehmer jetzt auch ohne Verschulden für die Aus-
tauschkosten, auch im B2B-Geschäft. Diese Haftungs-
verschärfung betrifft alle deutschen Händler, welche 
anbring- oder verbaubare Produkte verkaufen. Diese 
Kosten kann der Versicherungsnehmer gegenüber dem 
ausländischen Zulieferer unter Umständen nur regres-
sieren, wenn deutsches Recht vertraglich vereinbart 
wurde oder gegebenenfalls auch, wenn ein Verschulden 
nachgewiesen werden kann. Der nach deutschem Recht 
nunmehr grundsätzlich mögliche Regress wird ansons-
ten bei Import aus dem Ausland regelmäßig nicht oder 
nur schwer durchsetzbar sein.



Highlight im comfort-Schutz 
Ergänzend zum classic-Schutz!

n  Abhandenkommen von fremden Sachen nach Ausfall von 
Alarmanlagen bis 3 Mio. €

Eiscafé

Die Terrasse wird hergerichtet. Beim Transport der 
Stühle wird das Auto eines Gastes beschädigt.
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Pension

Das Reinigungspersonal lässt Arbeits-
geräte im Flur stehen. Ein Gast stolpert 
darüber und verletzt sich.

Hotel 
Beim Bedienen fällt ein Glas um und 
ruiniert das Kostüm eines Gastes.

Gaststätte 

Ein Glas ist am Rand beschädigt.  
Ein Gast schneidet sich die Lippe auf.

Gaststätten & Beherbergungsbetriebe:  
Haftpflicht-Tarif 4

Unter Gaststätten verstehen wir beispielsweise Cafés, Eiscafés, Gaststätten,  
Restaurants. Beherbergungsbetriebe sind zum Beispiel Hotels, Pensionen,  
Gasthäuser, Jugendherbergen.

Highlights im classic-Schutz
Zusätzlich zu den classic-Highlights des Tarifs 1 (Seite 4)  
gibt es diese besondere Deckung für die Zielgruppe  
Gaststätten & Beherbergungsbetriebe:

n  Erhöhung Beschädigungsrisiko für eingebrachte Kfz  
(z. B. in der hoteleigenen Tiefgarage) und deren Zubehör  
bis 100.000 € je Kfz

n  Erhöhung Beschädigungsrisiko beim Zubringen und  
Abholen von Kfz außerhalb des Betriebsgrundstückes bis 
100.000 € je Kfz  

n  Besitz und Betrieb von Bowling- und Kegelbahnen,  
Hausbrauereien, hoteleigenen Schwimmbädern, Solarien, 
Saunen, Sport-, Fitness- und Wellnessanlagen

n  Besitz und Vermietung von Sälen und Räumlichkeiten  
für Veranstaltungen

n  Besitz und Unterhaltung eines Freizeitgeländes inklusive  
Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Minigolfanlagen

                         Ein Hotelangestellter transportiert  
Stühle durch die Tiefgarage. Dabei wird das Auto  
eines Gastes beschädigt.

Beispiel

                         Ein Hotel bietet Valet-Parking auf  
einem Parkplatz/in einer Garage außerhalb des  
Betriebsgrundstücks an. Beim Ausparken wird ein  
Gastauto beschädigt.

Beispiel

n  Besitz, Verwendung, Vermietung und Verleih von  
Fahrrädern, Strandkörben, Liegestühlen, Kajaks, Kanus,  
Skiern, Snowboards und Rodelschlitten an eigene Hotel- 
gäste sowie gelegentliches Vermieten an Außenstehende

n  Nichteinhaltung von Weckterminen bis 5.000 €  
je Gast und Tag

n  Wertsachenfächer in Hotelzimmern bis 10.000 €  
je Wertsachenfach

n  Bereitstellung von Internetzugängen für Gäste  
(z. B. WLAN oder Hotspots)

n  Ausrichtung von Veranstaltungen – auch außerhalb des  
Betriebsgeländes

Schadenbeispiele



10 11

Hochbaubetrieb

Der Mitarbeiter eines Hochbaubetriebes benutzt 
ein Vermessungsgerät, welches mit Lasertechnik 
arbeitet, fehlerhaft. Dadurch wird ein Passant am 
Auge verletzt.

Malerbetrieb

Der Azubi des Malerbetriebes schüttet Putz- 
wasser, welches Kleister und Tapetenreste bein-
haltet, in die Toilette. Diese verstopft dabei.  
Durch den Rückstau kommt es zu Nässeschäden 
in der darunterliegenden Wohnung.

Baugewerbe: Haftpflicht-Tarif 6

Unter Bauhandwerk verstehen wir beispielsweise folgende Betriebe:  
Maler, Lackierer, Verputzer, Bauschreiner, Maurer, Bodenleger, Bauklempner,  
Markisenbauer, Fenster- und Türbauer. Bauhauptgewerbe sind zum Beispiel  
Zimmereibetriebe, Hoch- und/oder Tiefbaubetriebe.

Highlights im classic-Schutz
Zusätzlich zu den classic-Highlights des Tarifs 1 (Seite 4)  
gibt es diese besondere Deckung für das Baugewerbe:

n  Händlerhaftung 

n  Aktive Werklohnklage, neu auch für Kaufpreis- oder  
Mietentgeltforderungen, bis zu einer Werklohnforderung  
von 250.000 €. Bis 1.000 € Forderungshöhe besteht kein  
Versicherungsschutz.

n  Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften

n  Nachbesserungsbegleitschäden: im Baunebengewerbe  
neu auch für »classic«, mit Sublimit 100.000 €

n  Fehlerhaftes Einweisen von Fahrzeugkränen Dritter, die der 
Versicherungsnehmer mit dem Bedienpersonal von nicht am 
Bau tätigen Unternehmen gemietet (nicht geleast) hat.

n  Grundstückssenkungen und Erdrutschungen, soweit es sich 
nicht um das Baugrundstück selbst handelt, bis 1 Mio. €  
(»comfort« = bis 3 Mio. €)

n  Planung und Bauleitung selbst ausgeführter Bauten, jedoch 
nicht für den Schaden/Mangel am geplanten Objekt selbst

n  Erweiterter Strafrechtsschutz  

Highlights im comfort-Schutz 
Ergänzend zum classic-Schutz!

n  Aktive Werklohnklage, neu auch für Kaufpreis- oder  
Mietentgeltforderungen, bis zu einer Werklohnforderung  
von 500.000 €. Für Forderungen ab dem ersten Euro.

n  Erweiterte Produkthaftpflicht, d.h. Vermögensschäden,  
die dem Abnehmer durch fehlerhafte Produkte entstehen,  
z. B. Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden

n  Nachbesserungsbegleitschäden: neu bis 3 Mio. €

Fliesenleger

Ein Fliesenleger soll das oberste Stockwerk 
eines Gebäudes fliesen. Hierfür erhält 
er von dem Auftraggeber den Schlüssel. 
Diesen verliert er versehentlich. Vorüberge-
hend muss das Gebäude bewacht werden, 
bis die Schließanlage ausgetauscht ist.

Zimmereibetrieb

Bei der Ausführung von Zimmererarbeiten an 
einem Dachstuhl fällt einem Mitarbeiter der 
Hammer aus der Hand und trifft einen vorbei-
laufenden Passanten am Kopf.

                         Der Versicherungsnehmer hat als Bau- 
unternehmer versäumt, eine tiefe Baugrube abzusi-
chern. Ein Passant stürzt hinein und erliegt seinen 
schweren Verletzungen. Gegen den Versicherungsneh-
mer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung 
eingeleitet, wobei für ihn Gerichts- und Verteidigungs-
kosten entstehen.

Beispiel

Schadenbeispiele



Unsere Unterstützung für Sie:

Kundenbroschüren für spezielle Zielgruppen 

n   Gewerbetreibende: fhs 022

n   Hotels & Gaststätten: fhs 023

n   Kosmetiksalons: fhs 025

n   Lebensmittel- & Getränkehandel: fhs 027

n   Baugewerbe: fhs 040

Weitere Informationen zu unserer kompletten Produktpalette für Ihre Firmen- und Gewerbekunden finden Sie im Vermittlerportal 
unter www.vermittlerportal.de / sach / sach-gewerbe

Wir sind für Sie da

Gerne unterbreiten wir Ihnen auf den individuellen Bedarf Ihres Kunden zugeschnittene Angebote. 
Unsere Experten begleiten Sie zum Kunden, zur Risikoanalyse vor Ort oder im Schadensfall.

Rechner & Abschluss

Einfach und schnell zum Online-Antrag mit nur vier  
Eingaben in unserem Online-Rechner E@SY Web Sach 
unter www.al-rechner.de!

n   Vertriebsdirektion Nord 
Ludwig-Erhard-Straße 14 
20459 Hamburg

n   Vertriebsdirektion Ost 
Markt 5 / 6 
04109 Leipzig

n  Vertriebsdirektion Süd 
Sonnenstr. 33 
80331 München

n   Vertriebsdirektion Südwest 
Silberburgstr. 80 
70176 Stuttgart

n   Vertriebsdirektion Mitte 
An der Billwiese 26 
61440 Oberursel

n   Vertriebsdirektion West 
Am Wehrhahn 39 
40211 Düsseldorf
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ALTE LEIPZIGER – HALLESCHE Konzern

ALTE LEIPZIGER
Versicherung AG
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel
sach@alte-leipziger.de
www.alte-leipziger.de

Ihr Kontakt zur ALTE LEIPZIGER Versicherung AG:

Vertriebsservice-Sach 
Tel.: 06171 66-6800 
E-Mail: Vertriebsservice-Sach@Alte-Leipziger.de


